
 

 

Stadt Nürnberg 
 
Bürgeramt Mitte 
Bürgerdienste 
 
 
 

 

Bürgeramt Mitte 

 

 

Äußere Laufer Gasse 25 

90403 Nürnberg 

Tel.: 0911/231-0 

Fax: 0911/231-2851 

BAM@stadt.nuernberg.de 

www.einwohneramt.nuernberg.de 

Sprechzeiten: 

Sie erreichen uns 

8.00 - 15.30 Uhr, Mo, Mi, Do 

10.00 - 18.00 Uhr, Di 

8.00 - 12.30 Uhr, Fr 

sowie nach Vereinbarung 

Öffentliche Verkehrsmittel: 

U-Bahnlinien 2,3 sowie 

Straßenbahnlinie 8 

Haltestelle Rathenauplatz 

Buslinie 36 

Haltestellen 

Innerer Laufer Platz, Rathenauplatz 

Sparkasse Nürnberg 

IBAN: DE06 7605 0101 0010 1545 65 

SWIFT-BIC : SSKNDE77XXX 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abmeldung ins Ausland 
 

Wo muss ich hin? 

 

 An der Information im Einwohneramt erhalten Sie eine Wartemarke für 

die Schalterhalle. Die Abmeldung erfolgt am Schalter. 

 

Was muss ich mitbringen? 

 Ausweisdokument 

 Bitte beachten Sie, dass die Abmeldung erst sieben Tage vor Abreise 

erfolgen kann. 

 Falls Ihnen schon die genaue Anschrift im Ausland bekannt ist, bitte 

geben Sie diese ebenfalls an.  

 

Weitere Möglichkeit:  

 Sie können uns Ihre Abmeldung auch per Post zukommen lassen. Füllen 

Sie dafür bitte das Abmeldeformular aus, welches Sie hier herunterladen 

können. Lassen Sie uns das vollständig ausgefüllte und unterschriebene 

Formular im Original per Post zukommen. Die Abmeldebestätigung wird 

im Normalfall nur dann ins Ausland verschickt, wenn die vollständige 

Anschrift angegeben ist.   

 

Wichtige Hinweise: 

 Betreuerausweis:  

Betreuen Sie eine Person und umfasst die Betreuung auch das 

Aufenthaltsbestimmungsrecht, können Sie die Meldung für diese Person 

vornehmen. Bringen Sie dafür bitte den Betreuerausweis, Ihren eigenen 

Ausweis sowie (falls vorhanden) den Ausweis der zu betreuenden Person 

mit. Die Abmeldung wird am Schalter bearbeitet. 

 Generallvollmacht: 

Wurde Ihnen für eine Person eine Generalvollmacht erteilt, die auch das 

Aufenthaltbestimmungsrecht beinhaltet, muss diese bei Meldungen im 

Original zusammen mit dem Ausweis der bevollmächtigten und 

betroffenen Person vorliegen. Die Meldung kann dann vorgenommen 

werden. 

 Vollmacht: 

Wenn Sie eine Meldung für eine nicht anwesende Person vornehmen 

möchten, bringen Sie bitte das von der nicht anwesende Person 

unterschriebene Formular, sowie eine Vollmacht mit. Wenn Sie nur das 

Abmeldeformular vorlegen, wird der Person keine Abmeldebestätigung 

ausgehändigt. 

 

 

Trifft dies nicht auf Sie zu oder haben Sie weitere Fragen, dann kontaktieren 

Sie uns bitte telefonisch unter der 0911/231-0. 

https://online-service2.nuernberg.de/intelliform/forms/n/330_ep/330_ep_f_abmeldung/show
https://www.nuernberg.de/internet/einwohneramt/an_um_abmeldung.html

